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Entscheidungsdatum
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Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934
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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Dr. Elisabeth NEUHOLD als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch BBU Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen GmbH gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 10.01.2023, Zl. 1296506809/220454866, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 17.04.2024, zu

Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Dr. Elisabeth NEUHOLD als Einzelrichterin über

die Beschwerde von römisch XXXX , geb. römisch XXXX , StA. Syrien, vertreten durch BBU Bundesagentur für

Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes

für Fremdenwesen und Asyl vom 10.01.2023, Zl. 1296506809/220454866, nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 17.04.2024, zu Recht:

A)       

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status der Asylberechtigten

zuerkannt.Der Beschwerde wird stattgegeben und römisch XXXX gemäß Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 der

Status der Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft

zukommt.Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG 2005 wird festgestellt, dass römisch XXXX damit kraft Gesetzes die

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)       

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Die Beschwerdeführerin, eine syrische Staatsangehörige, stellte nach Einreise in das österreichische Bundesgebiet

am 10.03.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Am selben Tag fand unter Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Kurdisch die Erstbefragung der

Beschwerdeführerin vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes statt.

Im Zuge der Antragstellung legte die Beschwerdeführerin die Kopie ihres syrischen Reisepasses vor.

2. Am 31.05.2022 erfolgte unter Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch eine niederschriftliche

Einvernahme der Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: BFA). Zu ihren

Fluchtgründen gab die Beschwerdeführerin zusammengefasst an, dass sie nach einer Zwangsheirat nunmehr

geschieden sei, dass in ganz Syrien Krieg herrsche und dass ihr Gebiet XXXX durch türkische Milizen besetzt sei. 2. Am

31.05.2022 erfolgte unter Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch eine niederschriftliche Einvernahme

der Beschwerdeführerin vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: BFA). Zu ihren Fluchtgründen

gab die Beschwerdeführerin zusammengefasst an, dass sie nach einer Zwangsheirat nunmehr geschieden sei, dass in

ganz Syrien Krieg herrsche und dass ihr Gebiet römisch XXXX durch türkische Milizen besetzt sei.

3. Mit dem im Spruch genannten Bescheid vom 10.01.2023 wies das BFA den Antrag der Beschwerdeführerin auf

internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten ab (Spruchpunkt I.), erkannte ihr

den Status der subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihr eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr (Spruchpunkt III.).3. Mit dem im Spruch genannten Bescheid vom 10.01.2023 wies

das BFA den Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status der
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Asylberechtigten ab (Spruchpunkt römisch eins.), erkannte ihr den Status der subsidiär Schutzberechtigten zu

(Spruchpunkt römisch II.) und erteilte ihr eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr (Spruchpunkt römisch

III.).

Die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten

wurde seitens des BFA im Wesentlichen damit begründet, dass die Beschwerdeführerin keine personenbezogene

asylrelevante Verfolgung vorgebracht hätte und es keine individuelle Verfolgungsgefahr gäbe. Seitens des BFA wurde

festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der allgemein schlechten Sicherheitslage aus Syrien ausgereist sei.

4. Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde und führte ergänzend zu ihrem

bisherigen Vorbringen aus, dass sie in Syrien aktuell einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt wäre. Unter anderem

wurde vorgebracht, dass die Beschwerdeführerin als unverheiratete bzw. geschiedene junge Frau

geschlechtsspeziKscher Verfolgung ausgesetzt wäre. Zudem wurde erläutert, dass vor allem unverheiratete bzw.

geschiedene junge Frauen der Gefahr einer Zwangsrekrutierung durch die YPG bzw. YPJ ausgesetzt wären. Aufgrund

dessen wäre sie von ihren Eltern im Alter von 14 Jahren verheiratet worden.

5. Aufgrund der Unzuständigkeitseinrede gemäß § 20 AsylG wurde die gegenständliche Rechtssache der vormals

zuständigen Gerichtsabteilung abgenommen und der nunmehr zuständigen Gerichtsabteilung am 30.11.2023 neu

zugewiesen.5. Aufgrund der Unzuständigkeitseinrede gemäß Paragraph 20, AsylG wurde die gegenständliche

Rechtssache der vormals zuständigen Gerichtsabteilung abgenommen und der nunmehr zuständigen

Gerichtsabteilung am 30.11.2023 neu zugewiesen.

6. Am 06.02.2024 fand die erste mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin befragt zu ihren

Sprachenkenntnissen antwortete, Kurdisch sei ihre Muttersprache, ihre Arabischkenntnisse seien schlecht. Eine

Einvernahme auf Arabisch lehnte die Beschwerdeführerin nicht ab, gab aber an, eine Übersetzung ins Kurdische

vorzuziehen. Die Verhandlung wurde aufgrund dessen vertagt.

7. Die für 21.02.2024 angesetzte Verhandlung konnte wegen des entschuldigten Nichterscheinens der Dolmetscherin

nicht durchgeführt werden. Die Verhandlung wurde erneut vertagt.

8. In Anwesenheit einer Dolmetscherin für die Sprache Kurdisch und der Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin

fand am 17.04.2024 eine weitere mündliche Verhandlung statt. Das BFA gab mit Schreiben vom 17.04.2024 die

Nichtteilnahme an der Verhandlung bekannt. In der mündlichen Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin

ausführlich zu ihren persönlichen Lebensumständen in Syrien, ihren Fluchtgründen, ihren Familienangehörigen sowie

zur Situation nach ihrer Scheidung befragt. Im Zuge der Befragung hielt sie ihr bisheriges Fluchtvorbringen aufrecht.

Die Rechtsvertreterin führte gegen Ende der Verhandlung aus, dass die Beschwerdeführerin als de facto

alleinstehende und jedenfalls geschiedene Frau Merkmale aufweist, die sie von der sie umgebenden Gesellschaft

abgrenzen. Die Gefahr asylrelevanter Verfolgungshandlungen sei deshalb aufgrund der Zugehörigkeit zu einer

bestimmten sozialen Gruppe gegeben. Zudem hätte die Beschwerdeführerin bereits als Minderjährige – insbesondere

durch die erfolgte Scheidung – eine von den in ihrer Herkunftsregion üblichen sozialen Normen abweichende Haltung

zum Ausdruck gebracht. Die Beschwerdeführerin sei vor geschlechtsspeziKscher Gewalt weiterhin nicht geschützt,

nachdem die Eltern sie bereits als Minderjährige zwangsverheiratet und in weiterer Folge eine zwangsweise Verlobung

durchgesetzt hätten. Hinzu käme die Tatsache, dass der Beschwerdeführerin als Kurdin und Schwester eines

Wehrdienstverweigerers wahrscheinlich eine oppositionelle Haltung zugeschrieben würde.

9. Mit Schreiben vom 22.05.2024 wurde die die EUAA Country Guidance Syria 2024 vom April 2024 mit der Möglichkeit

zur Stellungnahme binnen 10 Tagen zum Parteiengehör versandt. Die BF verzichtete mit Schreiben der BBU vom

05.06.2024 auf die Abgabe einer ergänzenden Stellungnahme. Eine weitergehende Stellungnahme hierzu liegt im

Entscheidungszeitpunkt nicht vor.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person der Beschwerdeführerin:

1.1.1. Die Beschwerdeführerin ist syrische Staatsangehörige, gehört der Volksgruppe der Kurden an und bekennt sich

zur sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. Sie führt den Namen XXXX und wurde XXXX in der Stadt Aleppo geboren.

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/20


Die Stadt Aleppo steht aktuell unter der Kontrolle des syrischen Regimes.1.1.1. Die Beschwerdeführerin ist syrische

Staatsangehörige, gehört der Volksgruppe der Kurden an und bekennt sich zur sunnitischen Glaubensrichtung des

Islam. Sie führt den Namen römisch XXXX und wurde römisch XXXX in der Stadt Aleppo geboren. Die Stadt Aleppo

steht aktuell unter der Kontrolle des syrischen Regimes.

1.1.2. In Aleppo besuchte die Beschwerdeführerin etwa sieben Jahre die Grundschule. Ihre Muttersprache ist Kurdisch.

Sie verfügt über keine weiterführende Ausbildung.

1.1.3. Die Beschwerdeführerin verließ im Jahr 2011 infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen gemeinsam mit

ihren Eltern die Stadt Aleppo und reiste in die im Nordwesten Syriens gelegene Stadt XXXX . Die Beschwerdeführerin

hat dort keine Schule besucht oder gearbeitet. Sie versuchte aufgrund der dort ebenfalls zunehmenden

Verschlechterung der Sicherheitslage mehrmals, aus diesem Gebiet auszureisen, erstmals Ende des Jahres 2020 oder

Anfang 2021. Die Stadt XXXX steht aktuell unter Kontrolle kurdischer und türkischer Kräfte. 1.1.3. Die

Beschwerdeführerin verließ im Jahr 2011 infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen gemeinsam mit ihren Eltern

die Stadt Aleppo und reiste in die im Nordwesten Syriens gelegene Stadt römisch XXXX . Die Beschwerdeführerin hat

dort keine Schule besucht oder gearbeitet. Sie versuchte aufgrund der dort ebenfalls zunehmenden Verschlechterung

der Sicherheitslage mehrmals, aus diesem Gebiet auszureisen, erstmals Ende des Jahres 2020 oder Anfang 2021. Die

Stadt römisch XXXX steht aktuell unter Kontrolle kurdischer und türkischer Kräfte.

Im Alter von 14 Jahren wurde sie mit ihrem Cousin zwangsverheiratet. Die Eheschließung erfolgte nur im traditionellen

Ritus und wurde nicht oOziell registriert. Die Beschwerdeführerin lebte mit ihrem Ehemann drei Monate gemeinsam in

der Stadt XXXX in der Türkei, bevor sie sich scheiden ließen. Nach der EheauPösung kehrte die Beschwerdeführerin

wieder nach XXXX zu ihren Eltern zurück. Dort lebte sie bis zum Jahr 2021, bevor sie in die Türkei flüchtete. Im Alter von

14 Jahren wurde sie mit ihrem Cousin zwangsverheiratet. Die Eheschließung erfolgte nur im traditionellen Ritus und

wurde nicht oOziell registriert. Die Beschwerdeführerin lebte mit ihrem Ehemann drei Monate gemeinsam in der Stadt

römisch XXXX in der Türkei, bevor sie sich scheiden ließen. Nach der EheauPösung kehrte die Beschwerdeführerin

wieder nach römisch XXXX zu ihren Eltern zurück. Dort lebte sie bis zum Jahr 2021, bevor sie in die Türkei flüchtete.

1.1.4. Die Beschwerdeführerin hat drei Brüder und eine Schwester. Der Bruder XXXX hat in Österreich einen Antrag auf

internationalen Schutz gestellt. Der Bruder XXXX lebt in der Türkei, der Bruder XXXX und die Schwester XXXX leben in

Deutschland.1.1.4. Die Beschwerdeführerin hat drei Brüder und eine Schwester. Der Bruder römisch XXXX hat in

Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Der Bruder römisch XXXX lebt in der Türkei, der Bruder

römisch XXXX und die Schwester römisch XXXX leben in Deutschland.

1.1.5. Die Beschwerdeführerin reiste nach einem achtmonatigen Aufenthalt in der Türkei nach Griechenland, wo sie

sich etwa drei Monate in einer Privatunterkunft aufhielt. In Österreich stellte sie am 10.03.2022 einen Antrag auf

internationalen Schutz. Mit Bescheid des BFA vom 10.01.2023 wurde ihr der Status der subsidiär Schutzberechtigten

zuerkannt.

1.1.6. Die Beschwerdeführerin ist gesund und in Österreich unbescholten.

1.2. Zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführerin:

1.2.1. In der Stadt Aleppo und/oder der umliegenden Region verfügt die Beschwerdeführerin über keine

Familienangehörigen mehr. Im Fall der Rückkehr in die Heimatstadt Aleppo könnte sie sohin keinen ausreichenden

sozialen Schutz von ihrer Familie erhalten und hätte keine männliche Unterstützung. Die Beschwerdeführerin wurde

bereits einmal von ihren Eltern zwangsverheiratet. Angesichts der (gesellschaftlichen) Verhältnisse in Syrien würden

ihre Eltern erneut versuchen, sie zu verheiraten.

1.2.2. Als Frau, welche über keine männliche Unterstützung verfügt, wäre sie in Syrien dem realen Risiko

geschlechtsspeziKscher Gewalt ausgesetzt. Konkret läuft sie Gefahr, Opfer von Missbrauch, Ausbeutung und

Menschenhandel zu werden. Der syrische Staat ist weder willens noch in der Lage sie vor einer derartigen Gefährdung

zu schützen.

1.3. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat:

1.3.1. Auszüge aus dem Länderinformationsblatt „Syrien“



Im Folgenden werden die wesentlichen Feststellungen aus der vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen

Länderinformation der Staatendokumentation, Version 11 vom 27.03.2024, wiedergegeben:

1.3.1.1. Frauen

Allgemeine Informationen

Syrien ist eine patriarchalische Gesellschaft, aber je nach sozialer Schicht, Bildungsniveau, Geschlecht, städtischer oder

ländlicher Lage, Region, Religion und ethnischer Zugehörigkeit gibt es erhebliche Unterschiede in Bezug auf

Rollenverteilung, Sexualität sowie Bildungs- und Berufschancen von Frauen. Der anhaltende KonPikt und seine

sozialen Folgen sowie die Verschiebung der de-facto-Kontrolle durch bewaTnete Gruppen über Teile Syriens haben

ebenfalls weitreichende Auswirkungen auf die Situation der Frauen (NMFA 6.2021). Mehr als ein Jahrzehnt des

KonPikts hat ein Klima geschaTen, das der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zuträglich ist, besonders angesichts der

sich verfestigenden patriarchalischen Gesellschaftsformen, und Fortschritte bei den Frauenrechten zunichtemachte.

Diese Risiken steigen unvermeidlicherweise angesichts von mehr als 15 Millionen Menschen in Syrien, die im Jahr 2023

humanitäre Hilfe benötigen. Gleichzeitig gibt es einen Anstieg an Selbstmorden unter Frauen und Mädchen, was laut

ExpertInnen auf den fehlenden Zugang von Heranwachsenden zu Möglichkeiten und entsprechenden Hilfsleistungen

liegt (UNFPA 28.3.2023).

OOzielle Mechanismen, welche die Rechte von Frauen sicherstellen sollen, funktionieren Berichten zufolge nicht mehr,

und zusammen mit dem generellen Niedergang von Recht und Ordnung sind Frauen einer Bandbreite von

Misshandlungen besonders durch extremistische Gruppen ausgesetzt, die ihre eigenen Interpretationen von

Religionsgesetzen durchsetzen. Die persönliche gesellschaftliche Freiheit von Frauen variiert je Gebiet außerhalb der

Regierungskontrolle und reicht von schwerwiegenden Kleidungs- und Verhaltensvorschriften in Gebieten

extremistischer Gruppen bis hin zu formaler Gleichheit im Selbstverwaltungsgebiet der Partiya Yekîtiya Demokrat

(PYD). Durch die Niederlage des sogenannten Islamischen Staats (IS) und dem Zurückgehen der Kampfhandlungen im

Lauf der Zeit ist die Bevölkerung in geringerem Ausmaß den extremsten Verletzungen persönlicher gesellschaftlicher

Freiheiten ausgesetzt (FH 9.3.2023). Gleichwohl haben verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen

aufgrund der Pandemie und der Bewegungseinschränkungen zugenommen, welche auch zur ökonomischen

Ausbeutung von Frauen beitragen (UNFPA 28.3.2023).

Frühe Heiraten nehmen zu (UNFPA 28.3.2023): In Syrien lässt sich in den letzten Jahren ein sinkendes Heiratsalter von

Mädchen beobachten, weil erst eine Heirat ihnen die verloren gegangene, aber notwendige rechtliche Legitimität und

einen sozialen Status, d. h. den 'Schutz' eines Mannes, zurückgibt (ÖB Damaskus 1.10.2021), denn die Angst vor

sexueller Gewalt und ihr Stigma könnte die Mädchen zu Ausgestoßenen machen. Überdies müssen die Eltern durch

eine möglichst frühe Verheiratung ihrer Töchter nicht mehr für deren Unterhalt aufkommen. Die Verheiratung von

Minderjährigen gilt als die häuKgste Form von Gewalt gegen heranwachsende Mädchen. Einige Frauen und Mädchen

werden auch gezwungen, die Täter, welche ihnen sexuelle Gewalt angetan haben, zu heiraten. Bei Weigerung droht

Isolation, weil sie nicht zu ihren Familien zurückkehren können, bzw. kann ein 'Ehrenmord' drohen. Hintergrund ist,

dass rechtliche Mittel gegen den Täter zuweilen nicht leistbar sind, und so mangels eines justiziellen Wegs die Familien

keine andere Möglichkeit als eine Zwangsehe sehen (UNFPA 28.3.2023). Dieses Phänomen ist insbesondere bei IDPs

(FH 9.3.2023) (und Flüchtlingen in Nachbarländern) zu verzeichnen. Das gesunkene Heiratsalter wiederum führt zu

einem Kreislauf von verhinderten Bildungsmöglichkeiten, zu frühen und mit Komplikationen verbundenen

Schwangerschaften und in vielen Fällen zu häuslicher und sexueller Gewalt (ÖB Damaskus 1.10.2021). Auch

geschiedene oder verwitwete Frauen gelten als vulnerabel, denn sie können Druck zur Wiederverheiratung ausgesetzt

sein (UNFPA 28.3.2023). Im Allgemeinen ist eine von fünf Frauen in Syrien heutzutage von sexueller Gewalt betroTen

(ÖB Damaskus 1.10.2021).

Bereits vor 2011 waren Frauen aufgrund des autoritären politischen Systems und der patriarchalischen Werte in der

syrischen Gesellschaft sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Häuser geschlechtsspeziKscher Gewalt ausgesetzt. Es

wird angenommen, dass konservative Bräuche, die Frauen in der Gesellschaft eine untergeordnete Rolle zuweisen, für

viele Syrer maßgeblicher waren als das formale Recht (FH 3.3.2010). Doch selbst die formellen Gesetze legen für

Frauen nicht denselben Rechtsstatus und dieselben Rechte fest wie für Männer, obwohl die Verfassung die

Gleichstellung von Männern und Frauen vorsieht (USDOS 20.3.2023). Frauen werden vor allem durch das

Personenstandsgesetz bezüglich Heirat, Scheidung, Sorgerecht und Erbschaft weiterhin diskriminiert (HRW 11.1.2024).



Per legem haben Männer und Frauen dieselben politische Rechte. Der Frauenanteil im syrischen Parlament liegt je

nach herangezogener Quelle zwischen 11,2 und 13,2 %. Auch manche der höheren Regierungspositionen werden

derzeit von Frauen besetzt. Allerdings sind sie im Allgemeinen von politischen Entscheidungsprozessen

ausgeschlossen und haben wenig Möglichkeiten, sich inmitten der Repression durch Staat und Milizen unabhängig zu

organisieren. Im kurdisch-geprägten Selbstverwaltungsgebiet werden alle Führungspositionen von einem Mann und

einer Frau geteilt, während außerhalb der PYD-Strukturen die politische Autonomie für die Bevölkerung eingeschränkt

ist (FH 9.3.2023).

Die Gewalt zusammen mit bedeutendem kulturellem Druck schränkt stark die Bewegungsfreiheit von Frauen in vielen

Gebieten ein. Zusätzlich erlaubt das Gesetz, bestimmten männlichen Verwandten Frauen ein Reiseverbot aufzuerlegen.

Bewegungseinschränkungen wurden einem UN-Bericht von Februar 2022 zufolge in 51 % der untersuchten Orte

ermittelt (USDOS 20.3.2023). Obwohl erwachsene Frauen keine oOzielle Genehmigung brauchen, um das Land zu

verlassen, reisen viele Frauen in der Praxis nur dann ins Ausland, wenn der Ehemann oder die Familie dem zugestimmt

hat (NMFA 5.2022).

1.3.1.2. Frauen in Wirtschaft und medizinischer Versorgung

Wirtschaft

Durch den anhaltenden KonPikt und die damit einhergehende Instabilität sowie sich verschlechternde wirtschaftliche

Situation hat sich die Situation der Frauen zunehmend erschwert (ÖB Damaskus 1.10.2021). Der Global Gender Gap

Report stuft Syrien 2021 auf Platz 152 ein, dem fünftletzten Platz (WEF 3.2021). Aufgrund fehlender Daten ist Syrien im

diesjährigen Bericht (2022) nicht erfasst (WEF 7.2022).

Während weiterhin Vorstellungen, welche Berufe für Frauen passend sind, die Arbeitsmöglichkeiten von Frauen

einschränken oder ihnen Arbeitsmöglichkeiten verwehrt werden (UNFPA 28.3.2023), hat der Krieg auch ihre Rolle in der

Arbeitswelt verändert, und ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten eröTnet, die zuvor Männern vorbehalten waren (HART

2.8.2022): So wurden Frauen in einigen Haushalten zu denjenigen, die Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen

(UNFPA 28.3.2023), weil viele Männer getötet wurden oder sich aus Angst vor der Einberufung zur Armee, vor

Verhaftung oder Inhaftierung versteckt hielten. So lag die Beteiligung von Frauen an der syrischen Erwerbsbevölkerung

im Jahr 2018 in Damaskus, Lattakia und Tartus im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Prozent, während in anderen

Teilen des Landes der Anteil an erwerbstätigen Frauen zwischen 10 und 20 Prozent betrug und in den Provinzen Idlib,

Raqqa und Quneitra sogar noch niedriger war. Insgesamt waren Schätzungen zufolge im Jahr 2018 11,6 Prozent der

Frauen erwerbstätig, gegenüber 69,75 Prozent der Männer (NMFA 5.2020). Mittlerweile stieg im Jahr 2022 die

Erwerbsquote auf insgesamt 16,8 Prozent der weiblichen Bevölkerung, sie ist aber noch immer niedriger als im Jahr

1990 (WB o.D.). Während der Anteil der erwerbstätigen Männer im Alter von 25 bis 54 Jahren im Jahr 2021 auf 95

Prozent stieg, wurde die Zahl der Erwerbstätigen vor allem durch Frauen, Jugendliche und ältere Leute vergrößert -

d.h. Menschen mit relativ begrenzten Verdienstmöglichkeiten. Die Weltbank sieht die steigende Zahl an Vulnerablen

am Arbeitsmarkt als einen Indikator für die Notlage der BetroTenen, die darauf angewiesen sind, jedwede

Einkommensmöglichkeit unabhängig von den Bedingungen anzunehmen (WB 2023): Geschlechtsbasierte Gewalt hat

zugenommen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht einschließlich Ausbeutung bei der Arbeit wie auch Einschränkungen in

der Bewegungsfreiheit. 'Finanzielle Gewalt' in der Terminologie von UNFPA hat zugenommen, darunter die

Vorenthaltung Knanzieller Mittel, Bildung, Arbeitsmöglichkeiten und von Gehältern. Wenn Frauen das Nachgehen einer

Erwerbsarbeit erlaubt wird, kann es zum Beispiel vorkommen, dass ihr Einkommen von männlichen

Familienangehörigen an sich genommen wird (UNFPA 28.3.2023). Umgekehrt gibt es nun Frauen, die mehr an den

finanziellen Entscheidungen ihrer Familie beteiligt sind (CARE 3.2016).

Neben der großen Kluft zwischen den Geschlechtern bei der Erwerbsbeteiligung existiert außerdem eine

geschlechtsspeziKsche Benachteiligung bei Sozialleistungen. Dem Besitz von Grund durch Frauen stehen

gesellschaftliche Praktiken gegenüber, welche davon abschrecken (FH 9.3.2023). Seit einer Änderung des

Personenstandsrechts im Jahr 2019 ist es möglich, dass eine Frau fordert, dass in ihrem Ehevertrag das Recht auf

Arbeit enthalten ist (SLJ 3.10.2019).

Frauen sind in verschiedenen öTentlichen und politischen Positionen tätig. Dies kann entweder aus freiem Willen

geschehen oder aus der Notwendigkeit heraus, die Familie in Abwesenheit eines männlichen Versorgers zu

unterstützen (NMFA 5.2022).



Frauen und frauengeführte Haushalte haben allgemein besonders unter den Folgen des KonPiktes zu leiden, (AA

2.2.2024) wie auch Haushalte mit behinderten Personen. 16 Prozent der von Frauen geleiteten Haushalte sowie 12

Prozent von Haushalten mit Menschen mit Behinderung sind überhaupt nicht in der Lage, ihren Lebensbedarf zu

decken (UNFPA 28.3.2023).

ÖTentliche Räume wie besonders Kontrollpunkte, aber auch Märkte, Schulen oder Straßen stellen potenzielle Risiken

dar, wo Frauen und Mädchen sexueller Gewalt ausgesetzt sind (UNFPA 28.3.2023).

In Fällen, in denen der Zugang zu Bildung eingeschränkt ist, kompensieren Frauen den Verlust von Bildung, indem sie

ihre Kinder zu Hause unterrichten. In Fällen, in denen der Zugang zu Infrastrukturgütern wie Wasser oder Strom

eingeschränkt ist, legen die Frauen lange Wege zurück, um Wasser oder Diesel für den Betrieb ihrer eigenen

Generatoren zu beschaTen. Darüber hinaus erhöht der Mangel an Grundnahrungsmitteln und anderen Gütern die

Arbeitsbelastung der Frauen zu Hause, weil die Aufgaben arbeitsintensiver geworden sind (z. B. backen Frauen zu

Hause Brot, wenn es keine Bäckereien mehr gibt) (CARE 3.2016).

Alleinstehende Frauen

Alleinstehende Frauen sind in Syrien aufgrund des KonPikts einem besonderen Risiko von Gewalt oder Belästigung

ausgesetzt. Das Ausmaß des Risikos hängt vom sozialen Status und der Stellung der Frau oder ihrer Familie ab. Die

gesellschaftliche Akzeptanz alleinstehender Frauen ist jedoch nicht mit europäischen Standards zu vergleichen (STDOK

8.2017). Armut, Vertreibung, das Führen eines Haushalts oder ein junges Alter ohne elterliche Aufsicht bringen Frauen

und Mädchen in eine Position geringerer Macht und erhöhen daher das Risiko der sexuellen Ausbeutung. Mädchen,

Witwen und Geschiedene werden als besonders gefährdet eingestuft. Auch Überlebende sexueller Gewalt sind

besonders vulnerabel (UNFPA 10.3.2019, vgl. für aktuelle Beispiele UNFPA 28.3.2023). Vor 2011 war es für Frauen unter

bestimmten Umständen möglich, allein zu leben, z. B. für Frauen mit Arbeit in städtischen Gebieten. Seit dem Beginn

des KonPikts ist es fast undenkbar geworden, als Frau allein zu leben, weil eine Frau ohne Familie keinen sozialen

Schutz hat. In den meisten Fällen würde eine Frau nach einer Scheidung zu ihrer Familie zurückkehren. Der Zugang

alleinstehender Frauen zu Dokumenten hängt von ihrem Bildungsgrad, ihrer individuellen Situation und ihren

bisherigen Erfahrungen ab. Für ältere Frauen, die immer zu Hause waren, ist es beispielsweise schwierig, Zugang zu

Dokumenten zu erhalten, wenn sie nicht von jemandem begleitet werden, der mehr Erfahrung mit Behördengängen

hat (STDOK 8.2017). Die Wahrnehmung alleinstehender Frauen durch die Gesellschaft variiert von Gebiet zu Gebiet, in

Damaskus-Stadt gibt es mehr gesellschaftliche Akzeptanz als in konservativeren Gebieten (SD

30.7.2018).Alleinstehende Frauen sind in Syrien aufgrund des KonPikts einem besonderen Risiko von Gewalt oder

Belästigung ausgesetzt. Das Ausmaß des Risikos hängt vom sozialen Status und der Stellung der Frau oder ihrer

Familie ab. Die gesellschaftliche Akzeptanz alleinstehender Frauen ist jedoch nicht mit europäischen Standards zu

vergleichen (STDOK 8.2017). Armut, Vertreibung, das Führen eines Haushalts oder ein junges Alter ohne elterliche

Aufsicht bringen Frauen und Mädchen in eine Position geringerer Macht und erhöhen daher das Risiko der sexuellen

Ausbeutung. Mädchen, Witwen und Geschiedene werden als besonders gefährdet eingestuft. Auch Überlebende

sexueller Gewalt sind besonders vulnerabel (UNFPA 10.3.2019, vergleiche für aktuelle Beispiele UNFPA 28.3.2023). Vor

2011 war es für Frauen unter bestimmten Umständen möglich, allein zu leben, z. B. für Frauen mit Arbeit in

städtischen Gebieten. Seit dem Beginn des KonPikts ist es fast undenkbar geworden, als Frau allein zu leben, weil eine

Frau ohne Familie keinen sozialen Schutz hat. In den meisten Fällen würde eine Frau nach einer Scheidung zu ihrer

Familie zurückkehren. Der Zugang alleinstehender Frauen zu Dokumenten hängt von ihrem Bildungsgrad, ihrer

individuellen Situation und ihren bisherigen Erfahrungen ab. Für ältere Frauen, die immer zu Hause waren, ist es

beispielsweise schwierig, Zugang zu Dokumenten zu erhalten, wenn sie nicht von jemandem begleitet werden, der

mehr Erfahrung mit Behördengängen hat (STDOK 8.2017). Die Wahrnehmung alleinstehender Frauen durch die

Gesellschaft variiert von Gebiet zu Gebiet, in Damaskus-Stadt gibt es mehr gesellschaftliche Akzeptanz als in

konservativeren Gebieten (SD 30.7.2018).

Da die syrische Gesellschaft als konservativ beschrieben wird, gibt es strenge Normen und Werte in Bezug auf Frauen,

obwohl es durchaus auch säkulare Einzelpersonen und Familien gibt. Es gibt zwar keine oOzielle Kleiderordnung,

bestimmte gesellschaftliche Erwartungen bestehen aber dennoch. In den Großstädten wie Damaskus oder Aleppo und

in der Küstenregion haben Frauen mehr Freiheiten, sich modern zu kleiden. Trotzdem kann die eigene Familie einer

Frau in dieser Hinsicht ein hinderlicher Faktor sein (NMFA 5.2022).



In Haushalten mit weiblichem Haushaltsvorstand besteht ein höheres Risiko, sexueller Gewalt ausgesetzt zu sein,

insbesondere für die Mädchen in diesen Familien. Witwen und geschiedene Frauen sind in der Gesellschaft mit einem

sozialen Stigma konfrontiert (NMFA 5.2020).

Frauen und medizinische Versorgung

Angesichts der drastisch gekürzten öffentlichen Dienste sind syrische Frauen gezwungen, zusätzliche Aufgaben in ihren

Familien und Gemeinden zu übernehmen und haben Berichten zufolge eine führende Rolle im informellen

humanitären Bereich übernommen. Frauen kümmern sich um Verletzte, Behinderte, ältere Menschen und Menschen

mit anderen medizinischen Problemen, wenn es keine Gesundheits- und Rehabilitationsdienste mehr gibt. Die Frauen

erbringen die medizinische Versorgung entweder in ihren Häusern oder arbeiten als Freiwillige in improvisierten,

geheimen Gesundheitszentren [Anm.: in den Oppositionsgebieten] (CARE 3.2016). Gewalt überall im Land macht den

Zugang zu Gesundheitsversorgung einschließlich reproduktiver Medizin teuer und gefährlich (USDOS 20.3.2023). So

schränkt die HTS (Hay'at Tahrir ash-Sham) die Bewegungsfreiheit von Frauen und Mädchen ein und unterwirft sie

Beschränkungen auch in Bezug auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung (SNHR 25.11.2019).

Syrischen AktivistInnen zufolge verweigerten die Regierung und bewaTnete Extremisten manchmal schwangeren

Frauen das Passieren von Checkpoints und zwangen sie, unter oft gefährlichen und unhygienischen Bedingungen und

ohne adäquate medizinische Betreuung ihre Kinder auf die Welt zu bringen. AngriTe des Regimes und Russlands

führen dazu, dass Gesundheitseinrichtungen oft im Geheimen operieren oder in einigen Fällen die Arbeit im Land

einstellen. KonPiktbedingt ist der Sektor reproduktiver Gesundheit schwer belastet, und die Zahl der Frauen, welche

während der Schwangerschaft oder der Geburt sterben, steigt weiterhin. Gemäß UNFPA (United Nations Population

Fund) benötigen 7,3 Millionen Frauen und Mädchen Gesundheitsleistungen im Bereich reproduktiver und

sexualmedizinischer Medizin wie auch Unterstützung in Fällen geschlechtsbasierter Gewalt, denn physische und

sexuelle Gewalt wie auch Kinderheiraten sind im Steigen begriTen (USDOS 20.3.2023). Mit der Ausnahme, dass eine

Fortführung der Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet, sind Abtreibungen in Syrien nach wie vor illegal

(UNFPA 12.2021).

Die Risiken von Kinderheiraten sind für Mädchen beträchtlich: Dazu gehören das erhöhte Risiko sexuell übertragbarer

Infektionen, die enormen Gesundheitsrisiken für Mädchen durch frühe Schwangerschaften, das Risiko des

Schulabbruchs und zusätzlicher Freiheits- und Bewegungseinschränkungen, das Risiko häuslicher Gewalt (physisch,

verbal oder sexuell) und das Risiko, von Freunden und Familie isoliert zu werden. Kinderheiraten und die damit

verbundenen Risiken können sich negativ, auch auf die psychische Gesundheit der Mädchen auswirken und zu

emotionalen Problemen und Depressionen führen (UNFPA 11.2017) (Anm.: für aktuelle Beispiele für die Gründe von

Kinderheiraten siehe UNFPA 28.3.2023).Die Risiken von Kinderheiraten sind für Mädchen beträchtlich: Dazu gehören

das erhöhte Risiko sexuell übertragbarer Infektionen, die enormen Gesundheitsrisiken für Mädchen durch frühe

Schwangerschaften, das Risiko des Schulabbruchs und zusätzlicher Freiheits- und Bewegungseinschränkungen, das

Risiko häuslicher Gewalt (physisch, verbal oder sexuell) und das Risiko, von Freunden und Familie isoliert zu werden.

Kinderheiraten und die damit verbundenen Risiken können sich negativ, auch auf die psychische Gesundheit der

Mädchen auswirken und zu emotionalen Problemen und Depressionen führen (UNFPA 11.2017) Anmerkung, für

aktuelle Beispiele für die Gründe von Kinderheiraten siehe UNFPA 28.3.2023).

1.3.1.3. Sexuelle Gewalt gegen Frauen und „Ehrverbrechen“

Ausmaß und Berichtslage zu sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Die United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (CoI) hat in ihren

Berichten wiederholt festgestellt, dass praktisch alle KonPiktparteien in Syrien geschlechtsbezogene und/oder

sexualisierte Gewalt anwenden, wenngleich in unterschiedlichen Formen und Ausmaßen (AA 2.2.2024). Der UN

Population Fund (UNFPA) und weitere UN-Organisationen, NGOs und Medien stufen das Ausmaß an Vergewaltigungen

und sexueller Gewalt als 'endemisch, zu wenig berichtet und unkontrolliert' ein (USDOS 20.3.2023). Allgemein ist eine

von fünf Frauen in Syrien heute von sexueller Gewalt betroTen, wobei eine Zunahme von häuslicher und

geschlechtsspeziKscher Gewalt infolge der allgemeinen Unsicherheit und Perspektivlosigkeit der Menschen und der

verloren gegangenen Rolle des Mannes als 'Ernährer der Familie' auch innerhalb der gebildeten städtischen

Bevölkerung und auch in Damaskus zu verzeichnen ist (ÖB Damaskus 1.10.2021). 'Ehrverbrechen' in der Familie - meist

gegen Frauen - kommen in ländlichen Gegenden bei fast allen Glaubensgemeinschaften vor (AA 29.3.2023).



Im November 2021 schätzte das Syrian Network for Human Rights (SNHR), dass die KonPiktparteien seit März 2011

sexuelle Gewalt in mindestens 11.526 Fällen verübt haben. Die Regimekräfte und mit ihr verbündete Milizen waren für

den Großteil dieser Straftaten verantwortlich - mehr als 8.000 Fälle, darunter mehr als 880 Straftaten in Gefängnissen

und mehr als 440 ÜbergriTe auf Mädchen unter 18 Jahre. Fast 3.490 Fälle sexueller Gewalt wurden vom sogenannten

Islamischen Staat (IS) begangen und 13 Verbrechen durch die Syrian Democratic Forces (SDF) (USDOS 20.3.2023). Die

Niederlage des sogenannten Islamischen Staats (IS) im Jahr 2019, Rückschläge für andere extremistische Gruppen und

der Rückgang an Kampfhandlungen haben dazu geführt, dass die Bevölkerung nicht mehr derart den extremsten

Verletzungen persönlicher gesellschaftlicher Freiheit ausgesetzt ist (FH 9.3.2023).

Sexuelle Gewalt durch Regimekräfte

Seit 2011 wurden Vergewaltigungen von den Regierungstruppen im Rahmen von Verhaftungen, Kontrollpunkten und

Hausdurchsuchungen in großem Umfang als KriegswaTe eingesetzt, um den Willen der Bevölkerung zu brechen und

die Gesellschaft zu destabilisieren sowie demograKsche Veränderungen, z. B. in Homs, durch Vertreibungen zu

erreichen (LDHR 10.2018): U.a. die CoI, Amnesty International und Human Rights Watch berichten immer wieder über

Vergewaltigungen, Folter und systematische Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbesondere von Seiten des

syrischen Militärs und aOliierter Gruppen unter anderem an Grenzübergängen, bei Militärkontrollen und in

Haftanstalten. Vor allem Haftpraktiken in Syrien wiesen hiernach eine konstant stark geschlechtsorientierte

Komponente auf. Sowohl Frauen als auch Männer werden Opfer sexualisierter Gewalt, insbesondere als Bestandteil

von Misshandlungs- und Folterpraktiken. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass es bisher in mindestens 20

Haftanstalten in Syrien zu Vergewaltigungen und sexueller Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen gekommen ist (AA

2.2.2024). Dazu gehören Vergewaltigung, Leibesvisitationen und erzwungene Nacktheit, andere Akte sexueller Gewalt,

die Androhung sexueller Gewalt, die Folterung an Geschlechtsorganen und weitere erniedrigende und demütigende

Behandlungen (SJAC 10.4.2019). Vergewaltigungen sind weit verbreitet, auch die Regierung und deren Verbündete

setzten Vergewaltigung gegen Frauen, aber auch gegen Männer und Kinder, welche als der Opposition zugehörig

wahrgenommen werden, ein, um diese zu terrorisieren oder zu bestrafen (USDOS 12.4.2022). Auch sind einer

Menschenrechtsorganisation zufolge nach Syrien rückkehrende Flüchtlinge, besonders Frauen und Kinder, sexueller

Gewalt durch Regimekräfte ausgesetzt (USDOS 20.3.2023).

Sexuelle Gewalt durch bewaffnete Gruppen in Gebieten außerhalb der Regimekontrolle

In den Gebieten unter Kontrolle von oppositionellen Kräften im Norden und Nordwesten Syriens, laufen insbesondere

Aktivistinnen erhöhte Gefahr, Opfer von Repressionen zu werden. So gehe, laut Berichten der CoI und des SNHR, z.B.

die Türkei-nahe SNA besonders rigoros gegen zivilgesellschaftliche Akteure vor, die sich zu Genderthemen äußern und

auf sexuelle und geschlechtsspeziKsche Gewalt aufmerksam machen. Sexualisierte Gewalt wird daneben, laut

früheren CoI-Berichten, aber auch von anderen bewaTneten Gruppierungen systematisch ausgeübt, wie etwa durch

den sogenannten Islamischen Staat (IS) und durch HTS. Sexualisierte Gewalt wird daneben nach früheren CoI-

Berichten auch von anderen bewaTneten Gruppierungen systematisch ausgeübt, wie etwa den Terrororganisationen

Hay'at Tahrir ash-Sham - HTS und IS (AA 2.2.2024). Frauen sind, bzw. waren, zudem in den vom IS und HTS

kontrollierten Gebieten massiven Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte ausgesetzt (ÖB Damaskus 1.10.2021).

Der Niedergang von Recht und Ordnung setzt Frauen einer Bandbreite von Misshandlungen aus, besonders durch

extremistische Gruppen, die der Bevölkerung ihre eigenen Interpretationen des Religionsrechts auferlegen (FH

9.3.2023): Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gegen Frauen durch Mitglieder nicht-staatlicher bewaTneter

Gruppen sind zwar dokumentiert, kommen aber schätzungsweise weniger häuKg vor als durch die Regierungstruppen

und ihre Verbündeten. Berichten zufolge stehen Fälle von sexueller Gewalt dort im Zusammenhang mit sozialen

Phänomenen wie Ausbeutung, Konfessionalismus und Rache, wobei Fälle dokumentiert sind, die Opfer mit

kurdischem Hintergrund, vermeintliche Schiiten oder regierungstreue Personen sowie Minderheitengruppen wie

Drusen und Christen betreffen (UNCOI 8.3.2018).

Sexuelle Gewalt ebenso wie Ausbeutung und Hürden beim Zugang zu Hilfsleistungen betreTen besonders oft

geschiedene Frauen, Witwen und Mädchen (UNPFA 28.3.2023). Neben Fällen von Versklavung, dem sinkenden

Heiratsalter und Fällen von Zwangsheirat wurden oTenbar vor allem in IS-kontrollierten Gebieten auch zunehmend

Fälle von Genitalverstümmelung beobachtet, eine Praxis, die bis zum Ausbruch der Krise in Syrien unbekannt war und

auf die Präsenz von Kämpfern aus Sudan und Somalia zurückzuführen war (ÖB Damaskus 1.10.2021).



Dazu kamen Berichte aus XXXX über die Auferlegung strenger Bekleidungsvorschriften für Frauen und Mädchen und

die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit sowie die Belästigung durch Mitglieder der bewaTneten Gruppen,

insbesondere beim Passieren von Kontrollpunkten (UNCOI 15.8.2019). Die Angst vor Entführung und sexueller Gewalt

wird als ein wichtiger Faktor genannt, der die Bewegungsfreiheit von Frauen und Mädchen auch in den türkischen

EinPussgebieten einschränkt, wobei auch die Angst vor Schande und Stigmatisierung im Zusammenhang mit sexueller

Belästigung eine Rolle spielt (UNPFA 10.3.2019) (Anm.: Siehe auch weiter unten).Dazu kamen Berichte aus römisch

XXXX über die Auferlegung strenger Bekleidungsvorschriften für Frauen und Mädchen und die Einschränkung ihrer

Bewegungsfreiheit sowie die Belästigung durch Mitglieder der bewaTneten Gruppen, insbesondere beim Passieren

von Kontrollpunkten (UNCOI 15.8.2019). Die Angst vor Entführung und sexueller Gewalt wird als ein wichtiger Faktor

genannt, der die Bewegungsfreiheit von Frauen und Mädchen auch in den türkischen EinPussgebieten einschränkt,

wobei auch die Angst vor Schande und Stigmatisierung im Zusammenhang mit sexueller Belästigung eine Rolle spielt

(UNPFA 10.3.2019) Anmerkung, Siehe auch weiter unten).

Ungefähr 12.715 Personen bestehend aus verwitweten und geschiedenen Frauen und Mädchen leben mit ihren

Kindern in 42 Witwenlagern, was ihrem Schutz und dem Erhalt ihrer 'Ehre' dienen soll, aber ihre Isolierung basiert auf

der Einstellung, dass unverheiratete Frauen Schande über ihre Familie bringen (UNPFA 28.3.2023).

Häusliche Gewalt und Gewalt in der Familie und an öffentlichen Orten sowie Umgang mit Gewaltopfer

Die meisten Fälle von 'Ehrenmorden' stehen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt, aber nicht notwendigerweise mit

Vergewaltigung: In einigen Fällen sind es Belästigungen oder ÜbergriTe auf der Straße oder in anderen Fällen die

Annahme, dass während der Entführung/Gefangenschaft sexuelle Gewalt stattgefunden habe (UNFPA 3.2019).

Ehemalige weibliche Häftlinge leiden unter psychischen Problemen, in vielen Fällen unter schweren körperlichen

Verletzungen durch Gewalt, einschließlich gynäkologischer Verletzungen durch sexuelle Gewalt, und unter

gesundheitlichen Problemen wie Lungenentzündung und Hepatitis. Darüber hinaus ist die Annahme weit verbreitet,

dass weibliche Häftlinge sexuelle Gewalt erfahren haben, was von der Familie und der Gemeinschaft als Schande für

die Würde und Ehre des Opfers empfunden werden kann. Diese Stigmatisierung kann Berichten zufolge zu sozialer

Isolation, Ablehnung von Arbeitsplätzen, Scheidung, Verstoßung durch die Familie und sogar zu 'Ehrenmorden' führen

(UNFPA 11.2017). So bleibt die Gefahr von 'Ehrenmorden' durch Familienmitglieder einer der Gründe, warum sexuelle

Gewalt nicht in vollem Ausmaß berichtsmäßig erfasst ist. Tausende Überlebende von Gewalt, sexueller Ausbeutung

und Zwangsheiraten wurden von ihren Familien verstoßen (USDOS 20.3.2023). Eltern oder Ehemänner verstoßen

oftmals Frauen, die während der Haft vergewaltigt wurden oder wenn eine Vergewaltigung auch nur vermutet wird

(STDOK 8.2017). Frühe und erzwungene Heiraten kommen auch besonders bei Binnenvertriebenen vor, weil die

Familien die Ehe unter anderem als Schutz vor der verbreiteten sexuellen Gewalt wahrnehmen (FH 9.3.2023).

Darüber hinaus stellt die Angst vor sozialer Stigmatisierung oder vor der Polizei ein Hindernis für die Anzeige von

sexueller Gewalt dar. EinPussreiche Beziehungen der Frau oder des Täters spielen eine große Rolle bezüglich der

Wirksamkeit einer solchen Anzeige. Es besteht die Gefahr, dass die Frau beschuldigt wird. Wenn sie einen Vorfall

anzeigt - in der Regel gegen ihren Ehemann - ist der soziale Druck, die Anzeige zurückzuziehen, enorm. Es heißt daher,

dass Frauen versuchen, häusliche Gewalt innerhalb der Familie zu klären. Welche Hilfe tatsächlich geleistet wird, hängt

jedoch von ihrer Familie ab (NMFA 5.2022).

Berichten zufolge kam es seit 2011 zu einem Anstieg an 'Ehrenmorden' infolge des KonPiktes (USDOS 12.4.2022). Drei

Organisationen dokumentieren zusammen von 2019 bis November 2022 insgesamt 185 'Ehrenmorde' (USDOS

20.3.2023). Laut dem niederländischen Außenministerium ist es jedoch nicht möglich, das konkrete Ausmaß an

Blutfehden und 'Ehrenmorden' in Syrien in absoluten Zahlen auszudrücken. Dass diese vorkommen, wird aber von

zahlreichen Quellen und Beispielen aus dem Berichtszeitraum [Anm.: Mai 2021 bis Mai 2022] belegt. Eine Quelle stellt

zudem fest, dass sie hauptsächlich in Gebieten vorkommen, in denen Stämme eine wichtige Rolle spielen, wie z. B. in

Suweida und im Nordosten, aber auch, dass sie nicht auf eine speziKsche ethnische Gemeinschaft beschränkt sind

(NMFA 5.2022).

Insbesondere Haushalte mit weiblichem Haushaltsvorstand sind einem erhöhten Risiko sexueller Gewalt ausgesetzt.

Darüber hinaus sind unbegleitete Mädchen, Waisen oder solche, die bei Verwandten und nicht bei ihren Eltern leben,

Berichten zufolge von sexueller Gewalt bedroht. Syrische Mädchen, die für den UNFPA-Bericht 2017 befragt wurden,



berichteten von einem besonderen Risiko sexueller Gewalt auf dem Weg zur oder von der Schule, und diese Risiken

sollen oft der Hauptgrund dafür sein, dass Mädchen entweder die Schule abbrechen oder von ihren Eltern aus der

Schule genommen werden (UNFPA 11.2017). Für aktuelle Beispiele hierzu siehe UNFPA vom 28.3.2023.

Anzeige und Strafverfolgung

Eine Anzeige wegen sexueller Gewalt in Syrien muss durch ein medizinisches Gutachten eines Gerichtsmediziners

untermauert werden, aus dem die Schwere der körperlichen Verletzung hervorgeht. Dieses Verfahren sowie soziale

Normen und Stigmata machen es Frauen, die missbraucht wurden, schwer, Hilfe zu suchen (NMFA 6.2021). Zudem

besteht das Risiko, dass man ihr die Schuld für das Vorgefallene gibt (NMFA 5.2022). Die Anzeige von Gewalt durch

Regierungsbeamte ist noch schwieriger, weil sie rechtlich gegen Anklagen für Handlungen geschützt sind, die sie im

Rahmen ihrer Arbeit vornehmen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand es wagen würde, Sicherheitsbeamte

wegen Gewaltanwendung trotz der Angst vor Verschwindenlassen, der Verhaftung oder der Anschuldigung des

Terrorismus anzuzeigen (NMFA 6.2021). Obwohl Vergewaltigung außerhalb der Ehe strafbar ist, setzt die Regierung

diese Bestimmungen nicht wirksam um. Darüber hinaus kann der Täter eine Strafminderung erhalten, wenn er das

Opfer heiratet, um das soziale Stigma der Vergewaltigung zu vermeiden. Dem stimmen manche Familien wegen des

sozialen Stigmas durch Vergewaltigungen zu (USDOS 20.3.2023). Eine Frau in Furcht vor einem 'Ehrverbrechen' kann

keinen Schutz von den Behörden wie etwa in Form eines Frauenhauses erwarten. Ihre Optionen für eventuellen Schutz

hängen gänzlich von ihren persönlichen und gesellschaftlichen Umständen ab (NMFA 5.2022), denn oOzielle

Mechanismen zum Schutz von Frauenrechten funktionieren Berichten zufolge nicht (FH 9.3.2023).

Wenn eine Frau aus Anlass angeblicher 'illegitimer sexueller Handlungen' zu Schaden kommt, wird dies aus rechtlicher

Sicht seit 2020 nicht mehr als mildernder Umstand anerkannt. Allerdings bleiben andere Gesetze statt des Artikels 548

des Strafgesetzes in Kraft, welche trotzdem eine Strafmilderung erlauben (HRW 11.1.2024). Es kommt nur zu wenigen

Strafverfolgungen wegen Mordes oder versuchten Mordes aus Gründen der 'Ehre' (NMFA 5.2022). Auch können sich

Vergewaltiger durch die Heirat des Opfers vor Strafe schützen (FH 9.3.2023).

Bei 'Ehrverbrechen' in der Familie - meist gegen Frauen - besteht laut deutschem Auswärtigen Amt kein eTektiver

staatlicher Schutz (AA 29.3.2023). So stellt Vergewaltigung nach syrischem Recht zwar eine Straftat dar, allerdings nicht

in der Ehe. Ebenso kennt das syrische Strafrecht keinen expliziten Straftatbestand für häusliche Gewalt (AA 2.2.2024).

Es gibt zwar Frauenhäuser in verschiedenen Gegenden des Landes, aber diese sind vor allem für Witwen und

geschiedene Frauen gedacht. Auch ist die Suche nach ZuPucht schwierig, denn die Schutz suchenden Frauen müssen

in ein anderes Gebiet umziehen und den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen. Es gibt zwar Organisationen zur

Unterstützung von Frauen in Not, aber die Dauer des Schutzes hängt von der Laufzeit des Projekts ab. Die

Wahrscheinlichkeit ist nach Einschätzung des niederländischen Außenministeriums groß, dass die Frauen zu ihren

Familien zurückkehren müssen (NMFA 5.2022). Die Finanzierung von Projekten gegen geschlechtsbasierte Gewalt ging

im Jahr 2022 zurück - mit Auswirkungen auf die Sicherheit von Frauen und Mädchen (UNPFA 28.3.2023).

1.3.2. Auszüge aus den UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien

fliehen

Im Folgenden werden die wesentlichen Feststellungen aus den vom erkennenden Gericht herangezogenen UNHCR-

Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien Piehen, 6. aktualisierte Fassung

vom März 2021, wiedergegeben (vgl. S. 184 f):Im Folgenden werden die wesentlichen Feststellungen aus den vom

erkennenden Gericht herangezogenen UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen

Republik Syrien fliehen, 6. aktualisierte Fassung vom März 2021, wiedergegeben vergleiche S. 184 f):

Situation von Frauen ohne männliche Unterstützung

Frauen, die in ihrer (erweiterten) Familie keine männliche Unterstützung erhalten, einschließlich alleinstehender

Frauen, Witwen und geschiedener Frauen, werden oft von ihren Familien und Gemeinschaften stigmatisiert und sind

Berichten zufolge besonders gefährdet, Opfer von Missbrauch, Ausbeutung und Menschenhandel zu werden.

UNHCR ist der AuTassung, dass Frauen, die unter die nachstehenden Kategorien fallen, wahrscheinlich internationalen

Schutz benötigen, je nach den Umständen des Einzelfalls aufgrund einer begründeten Furcht vor Verfolgung durch

staatliche oder nichtstaatliche Akteure wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, ihrer

tatsächlichen oder vermeintlichen politischen Meinung und/oder ihrer Religion:



a) Frauen und Mädchen, die sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt oder Gewalt im Rahmen von „Ehrendelikten“ überlebt

haben oder gefährdet sind, derartiger Gewalt zum Opfer zu fallen;

b) Frauen und Mädchen, die Zwangs- und/oder Kinderehen überlebt haben oder gefährdet sind, eine Zwangs-

und/oder Kinderehe eingehen zu müssen;

c) Frauen und Mädchen, die Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung und Zwangsprostitution überlebt haben

oder bei denen ein entsprechendes Risiko besteht;

d) Frauen und Mädchen ohne echte familiäre Unterstützung, einschließlich Witwen und geschiedener Frauen.

Grundsätzlich bietet der Staat keinen Schutz vor diesen Arten der Verfolgung, wenn die Verfolger nichtstaatliche

Akteure sind.

1.3.3. Auszüge aus der EUAA Country Guidance „Syria“

Im Folgenden werden die wesentlichen Feststellungen aus der vom erkennenden Gericht herangezogenen EUAA

Country-Guidance „Syria“ vom April 2024 wiedergegeben (vgl. S. 106 T): Im Folgenden werden die wesentlichen

Feststellungen aus der vom erkennenden Gericht herangezogenen EUAA Country-Guidance „Syria“ vom April 2024

wiedergegeben vergleiche S. 106 ff):

1.3.3.1 The situation of women in the Syrian society

Before the 2011 uprising, Syrian women had a relatively long history of emancipation and a relatively advanced status

with regard to the rights of women, compared to other countries in the region. The Syrian constitution provides for

equality between men and women; however, a number of laws are discriminating women, such as criminal, family,

religious, personal status, labour, nationality, inheritance, retirement, and social security laws [Situation of women,

1.2.3, p. 31]. Moreover, the authoritarian political system and the prevailing patriarchal values in Syrian society

relegated women to a secondary position in society, including in their families, with the notion that 'the most

appropriate sphere for women' was the sphere of home and family. Kurdish women are considered to have often

experienced more liberal cultural norms generally held by Kurdish communities and promoted by political parties, but

their situation was reportedly largely dependent on family and individual beliefs and customs, and adherence to

traditional social norms was more common in more heavily religious or traditional communities [Targeting 2022, 13.1,

p. 108; Situation of women, 1.2.2, pp. 31-32, 2.2, pp. 47-48]. During the conPict in Syria, the fundamental rights of

Syrian women deteriorated severely in almost every aspect of their lives, including their security, as well as their social,

economic and health-related situation [Situation of women, 1.2.3. p. 32]

1.3.3.2. Violence against women and girls: overview

Gender-based violence (GBV) existed in Syria before 2011, but the ongoing conPict has reportedly increased the

frequency of GBV, changing its nature, increasing its scope and multiplying the perpetrators involved. In 2021, women

and girls in all governorates faced multiple forms of violence,

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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